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Übersichtskarte M 1: 5.000

Planzeichenerklärung
1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines WohngebietWA

2. Maß der baulichen Nutzung
II Zahl der Vollgeschosse

(Höchstgrenze)
Grundflächenzahl

max. Firsthöhe

GRZ

FH

4. Verkehrsflächen
Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

5. Grünflächen

öffentliche Grünfläche

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
Baugrenze

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
Gasleitung

110 kV-Leitung

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Fläche für die Wasserwirtschaft und die 
Regelung des Wasserabflusses

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

geschützte Wallhecke (nachrichtliche
Übernahme)

9. Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen GeltungsbereichesVerkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Rad- und Fußweg

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

D
ED

nur Doppelhäuser zulässig
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

GH FD

a abweichende Bauweise

max. Gebäudehöhe Flachdach

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
Zufahrt zur Regenrückhaltung Räumuferstreifen (nachrichtliche

Übernahme)

Geh- Fahr- und Leitungsrecht

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, gem. TF: 7.2

TH max. Traufhöhe

nur Hausgruppen (Reihenhäuser)H

ZR

Erhalt von Bäumen

Schutzstreifen der 110 kV-Leitung

G

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

LichtwellenleiterLWL

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§1 und 4 BauNVO)
Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete (WA 1-5) gem. § 4 BauNVO sind die ausnahmsweise zu-
lässigen Nutzungen gem. § 4 (3) Nr. 4 (Gartenbaubetriebe) und 5 (Tankstellen) BauNVO nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (§1 (6) Nr. 1 BauNVO).
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs. 6, 18 Abs. 1 und 19 Abs. 
4 BauNVO)
2.1 Als unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der maximal zulässigen Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens 
gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des geplanten Gebäudes mit der Mittelachse der nächstgelegenen Er-
schließungsstraße. Bei Gebäuden auf Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der 
untere Bezungspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße.
2.2 Die Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens wird mit mindestens  0,1 m und maximal 0,4 m über o.g. Be-
zugspunkt festgesetzt.
2.3 Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen den äußeren Schnittlinien von Außenwand und Dachhaut (oberer Be-
zugspunkt) und der tatsächlichen Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens. Die Traufhöhe gilt nicht für Traufen 
von untergeordneten Dachteilen (Krüppelwalm, Dachaufbauten, Quergiebel).
2.4 Gebäudehöhe (zugleich Firsthöhe): Als Firsthöhe gilt das Maß zwischen dem höchsten Punkt des Gebäudes 
(oberer Bezugspunkt) und der tatsächlichen Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens. Eine Überschreitung durch
untergeordnete Bauteile kann im technisch erforderlichen Maß ausnahmsweise zugelassen werden. 
3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 3 BauNVO)
3.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sind nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig. Es gilt die 
abweichende Bauweise a1, wobei die Länge der Gebäude bei Einzelhäusern 16 m, bei Doppelhäusern 20 m 
nicht überschritten darf.
3.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 3.1 und 3.2 sind nur Doppelhäuser und Hausgruppen (Reihenhäuser) 
zulässig. Es gilt die abweichende Bauweise a2, wobei die Länge der Gebäude bei Doppelhäusern 20 m und bei 
Hausgruppen (Reihenhäusern) 30 m nicht überschritten werden darf.

4. Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGN i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO)

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

3.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 gilt die abweichende Bauweise a3, wobei die Länge der Gebäude bei 
Einzelhäusern 30 m, bei Doppelhäusern 20 m und bei Hausgruppen (Reihenhäusern) 30 m nicht überschritten 
werden darf.

Im WA 1 und 2 ist in Einzelhäusern und Doppelhäusern max. eine Wohnung je Wohngebäude zulässig. 
Im WA 3.1 ist in Doppelhäusern max. eine Wohnung je Wohngebäude und in Hausgruppen (Reihenhäusern) 
max. eine Wohnung je Reihenhausscheibe zulässig. Im WA 3.2 sind in Doppelhäusern max. zwei Wohnungen je 
Wohngebäude und in Hausgruppen (Reihenhäusern) max. zwei Wohnungen je Reihenhausscheibe zulässig. Im 
WA 4 sind in Einzelhäusern max. acht Wohnungen je Wohngebäude, in Doppelhäusern max. zwei Wohnungen 
je Wohngebäude und in Hausgruppen (Reihenhäusern)  max. eine Wohnung je Reihenhausscheibe zulässig. Im 
WA 5 sind in Einzelhäusern max. zwei Wohnungen je Wohngebäude zulässig.

7.1 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1, 2 und 3 ist je angefangener 600 m² und innerhalb des WA 4 
je angefangener 800 m² Grundstücksfläche auf dem jeweiligen Grundstück mindestens ein hochstämmiger 
standortgerechter heimischer Laubbaum gemäß der Pflanzliste1 in Hinweis Nr.17 (Qualität: Hochstamm, 3 x 
verpflanzt, StU mind. 12-14 cm) oder ein heimischer Obstbaum (Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU mind. 
10-12 cm) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind zu ersetzen.

Hinweise
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert 
durch Art. 2 G vom 03.07.2023

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche oder frühneu-
zeitliche Bodenfunde (das können u. a. sein; Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie 
auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, 
sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen dem 
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege Archäologische Denkmalpflege - Ofener Str. 15, 26121 Olden-
burg (Tel: 0441/205766-15) oder der Denkmalschutzbehörde der Stadt Varel gemeldet werden. Meldepflichtig
sind die Finder, die Leiter der Arbeiten oder die Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 
des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen, etc.) gefunden werden, ist umgehend das 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) - Kampfmittelbeseitigungsdienst - 
in Hannover oder das Ordnungsamt der Stadt Varel zu benachrichtigen.

8. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b
BauGB
Die zu erhaltenden Bäume sind dauerhaft zu erhalten; zugelassen sind nur fachgerechte pflegerische Maß-
nahmen zur langfristigen Sicherung der Bäume sowie zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Die Flächen 
unterhalb der Kronenbereiche sind als Vegetationsflächen zu nutzen, eine Versiegelung, Bodenauftrag und 
Bodenabgrabungen oder die Anlage von Fundamenten ist nicht zulässig. Abgänge sind durch Neuanpflanzungen 
der gleichen Art an gleicher Stelle zu ersetzen. Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12 - 14 cm.
9. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und 20 BauGB)

11. Verzicht auf fossile Brennstoffe (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB)
In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten (WA) dürfen für die Wärme- und Warmwasserversorgung keine 
fossilen Brennstoffen verwendet werden.
12. Beleuchtung im Plangebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

13. Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften
1. Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften gem § 84 (3) Nr. 1 und 3 NBauO ist identisch mit dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 264 "Logenkamp".

Im Geltungsbereich sind weder gefahrenverdächtige, kontaminierte Betriebsflächen bekannt noch altlastver-
dächtige Flächen (Altablagerungen, Rüstungsaltlasten) erfasst. Sollten dennoch bei Bodenbewegungen oder 
Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden, ist unverzüglich der Landkreis 
Friesland - Untere Bodenschutzbehörde - zu informieren.

6.1 Die Einleitung von Oberflächenwasser bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.
6.2 Für Umbaumaßnahmen an Gewässern sind wasserrechtliche Genehmigungen nach § 68 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) i.V.m. § 108 Nds. Wassergesetz (NWG) erforderlich. Das gleiche gilt für Verrohrungen (Über-
fahrten/ Überwegungen). Hierfür sind Genehmigungen nach § 36 des WHG i.V.m. § 57 NWG einzuholen

Nach der Satzung des Entwässerungsverbandes Varel ist bei Gewässern II. Ordnung beidseitig ein Räumstreifen 
von 10 m Breite ab Böschungsoberkante vorzuhalten. Die Räumstreifen dürfen nur so bewirtschaftet werden, 
dass die Unterhaltung der Gewässer nicht beeinträchtigt wird.Über Ausnahmen von den Satzungsbestimmungen 
entscheidet der Entwässerungsverband.

Die einschlägigen Bestimmungen der §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Die 
im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Verträg-
lichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. Aus Gründen des vorbereitenden Artenschutzes darf die Rodung bzw. Fällung, das 
Beschneiden von Bäumen, Gebüschen und anderen Gehölzen, nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September (Fällverbot gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) durchgeführt werden.

Wallhecken unterliegen gem. § 22 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)  in Verbindung mit § 29
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gesetzlichem Schutz. Hiernach dürfen Wallhecken nicht beseitigt werden. 
Alle Handlungen, die das Wachstum der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, sind verboten. Ausgenommen 
sind Pflegemaßnahmen der Eigentümer und der Nutzungsberechtigten.

Die Gas-Hochdruckleitung der Energieversorgung Weser-Ems (EWE,  im Plan mit G bezeichnet) ist mit einem 
Leitungsrecht von 4,00 m zu beiden Seiten der Leitungsachse (einschl. der dazugehörigen, erforderlichen Geh- 
und Fahrrechte zu Wartung und zur Reparatur der Leitung) belegt. Soweit die Leitungstrassen innerhalb der 
Baugebiete liegen, ist die Überbauung der Leitungen mit baulichen Anlagen sowie Bepflanzungen von Bäumen 
und Sträuchern unzulässig.

Um einen erforderlichen Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen jederzeit ordnungsgemäß und unge-
hindert zu ermöglichen, sind bei der Erschließung der Baugrundstücke die Anforderungen an die Zuwegung und 
die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück gem. §§ 1 und 2 Allgemeine Durchführungsver-
ordnung zur Niedersächsischen Bauordnung (DVO-NBauO) zu den §§ 4 und 14 Niedersächsische Bauordnung 
(NBauO) zu berücksichtigen. Die technischen Regeln der DVGW-Arbeitsblätter W 405 und W 331 sowie die 
Vorgaben des Niedersächsichen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) sind bei der Erschließung ebenfalls an-
zuwenden.

9.1 Die gekennzeichneten Flächen innerhalb der öffentlichen Grünflächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind als extensiv gepflegte Grünfllächen (max. 2-malige 
Mahd/Jahr) herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die erste Mahd ist nach dem 15. Juni durchzuführen, das 
Mähgut ist abzufahren. Jegliche Eingriffe in den Boden (z. B. Versiegelung, Abgrabungen, Aufschüttungen) 
dürfen nicht vorgenommen werden.
9.2 Die gekennzeichneten Flächen innerhalb der öffentlichen Grünfllächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind als extensiv gepflegte Grünfläche (max. 2-malige 
Mahd/Jahr) herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die erste Mahd ist nach dem 15. Juni durchzuführen, das 
Mähgut ist abzufahren. Jegliche Eingriffe in den Boden (z.B. Versiegelung, Verdichtung, Abgrabungen, Auf-
schüttungen) dürfen ausschließlich zur Anlage eines Grabens, eines Fuß- und Radweges und eines max. 50 m² 
großen Stationsplatz für eine Trafostation vorgenommen werden. Der Fuß- und Radweg ist mit größtmöglichem 
Abstand zum Wallheckenfuß am östlichen Rand der Fläche auf max. 4 m Breite in wassergebundener 
Wegedecke zulässig.

10. Nutzung der solaren Strahlungsenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

2. Zulässig sind nur Sattel-, Walm-, Krüppelwalm- und Pultdächer mit Dachneigungswinkeln zwischen 15° bis 
50°. Die Dachneigungswinkel gelten nicht für untergeordnete Dachbauteile, die konstruktionsbedingt eine andere 
Dachneigung erfordern. Diese örtliche Bauvorschrift gilt nicht für Garagen und Nebenanlagen gem. §§ 12 und 14 
BauNVO und ist nur auf die Hauptgebäude anzuwenden.
3. Flachdächer oder flach geneigte Dächer (0° bis 15°) sind nur bei 2-geschossiger Bauweise ausnahmsweise 
zulässig, wenn sie mit einer vegetationsfähigen Substratauflage von mehr als 6 cm Stärke begrünt werden. Diese 
örtliche Bauvorschrift gilt nicht für Garagen und Nebenanlagen gem. §§ 12 und 14 BauNVO und ist nur für die 
Hauptgebäude anzuwenden.
4. Bei Garagen gem § 12 BauNVO als Gebäude mit Flachdächern oder flach geneigten Dachern (0° bis 15°) sind 
nur Gründächer mit einer vegetationsfähigen Substratauflage von mehr als 6 cm zulässig.

1. Baunutzungsverordnung

2. Bodenfunde

3. Schädliche Bodenveränderungen/ Altlasten

4. Kampfmittel

5. Trinkwasserschutzgebiet (WSG)

6. Oberflächenentwässerung und Maßnahmen an Gewässern

7. Gewässerräumstreifen

8. Artenschutz

9. Wallhecken

10. Gas-Hochdruckleitung

11. Brandschutz

5. Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsfllächen und Einfriedungen, die in einem Abstand von 0-3 m zu TF 9.1 
liegen, sind nur als lebende Einfriedung bis zu einer Höhe von max. 1,80 m zulässig. Eine Kombination mit toten 
Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 0,80 m ist möglich. Die Länge des lebendigen Teils der Einfriedung 
muss überwiegen. Für lebende Einfriedungen sind standortgerechte heimische Sträucher gem. Pflanzliste in 
Hinweis Nr. 17 zu verwenden.

Die öffentliche Beleuchtung (z. B. Wege, Parkplätze) ist energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- 
und insektenfreundlich zu gestalten und nur mit insektenfreundlichen und insektendichten Lampengehäusen, mit
nach unten abstrahlendem Lichtkegel mit Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abgegebener Lichtanteil) 
und Leuchtmitteln ohne UV-Anteil mit dem Orientierungswert einer Farbtemperatur von 1600 - 2400 Kelvin und 
einem maximalem Wert von 2700 Kelvin zulässig. Als Richtwerte der Beleuchtungsstärken sind max. 5-10 Lux 
für Straßen- und Parkplatzbeleuchtung anzuwenden und möglichst niedrige Leuchtpunkthöhen zur Erreichung
der technisch notwendigen Ausleuchtung anzustreben.

7.2 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete sind die privaten Grundstücke zu den Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung: Fuß- und/ bzw. Radweg, Zufahrt zur Regenrückhaltung, zu Flächen mit Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht sowie zu den Flächen mit der TF 9.2 und mit der TF 9.3 mit einer einreihigen, freiwachsenden 
Hecke aus standortgerechten, heimischen Sträuchern gemäß der Pflanzliste 2 in Hinweis Nr. 17 (Qualität: 2 x 
verpflanzt / mind. 60 cm) einzugrünen. Eine Kombination mit toten Einfriedungen bis zu einer Höhe von max. 
0,80 m ist zulässig. Der lebendiger Teil der Einfriedung muss überwiegen.

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bau-
ordnung und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der 
Stadt Varel den Bebauungsplan Nr. 264, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen 
Festsetzungen sowie den nebenstehenden örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, als Satzung be-
schlossen.
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Varel hat in seiner Sitzung am __________ die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 264 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am __________ 
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Varel hat in seiner Sitzung am __________ nach Erörterung dem Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 264 zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der Auslegung wurden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am __________ ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 264 hat mit Begründung vom __________ 
bis zum __________ öffentlich ausgelegen.
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Varel hat den Bebauungsplan Nr. 264, bestehend aus der Planzeichnung,und den textlichen
Festsetzungen, nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __________ 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde ebenfalls beschlossen und ist dem Be-
bauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 264 ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am __________ im 
elektronischen Amtsblatt bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am __________ in Kraft 
getreten.
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 264 ist gemäß § 215 BauGB die Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Be-
gründung nicht geltend gemacht worden.
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Beglaubigung
Dieser Bebauungsplan Nr. 264 stimmt mit der Urschrift überein.
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               Bürgermeister

Planverfasser
Stadt Varel
Fachbereich Planung und Bau
Zum Jadebusen 20
26316 Varel
Tel. 04451 - 126 260
Email: planung@varel.de
Varel, den __________                                    ________________
                                                                               D. Heimann

Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist ggf. auf erdverlegte Versorgungseinrichtungn Rücksicht zu nehmen, damit Schäden 
und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Elektrizitäts- oder Gasversorgungseinricht-
ungen sind von Hand auszuführen. Die ausführenden Firmen haben den genauen Verlauf der Erdkabel bzw. 
Gasleitungen in der Örtlichkeit anzeigen zu lassen (Erkundigungspflicht der Ausbauunternehmer).

Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekomminikationsdienstleistungen verfügen 
sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzin-
frastrukturen (Leerrohre, § 3 Abs. 17 b Telekommunikationsgesetz (TKG)) sowie einem Zugangspunkt zu diesen 
passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten.

Die den Festsetzungen der Bauleitplanung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, 
DIN- und ISO-Vorschriften) können bei der Verwaltung der Stadt Varel (Fachbereich Planung und Bau, Zum 
Jadebusen 20, 26316 Varel Langendamm) während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Arbeiten und geplante Bebauungen im Leitungsschutzbereich sind grundsätzlich im Detail mit der Avacon als 
Leitungsträger abzustimmen. Innerhalb des Leitungsschutzbereiches sind die zulässigen Arbeitshöhen und Bau-
höhen begrenzt.

15. 110 kV-Leitung

14. Einsichtnahme in technische Vorschriften

13. Telekommunikation

12. Erdverlegte Versorgungseinrichtungen

16. Gestaltung nicht überbauter Flächen
Eine Gestaltung von nicht überbauten Flächen auf Baugrundstücken als befestigte Schotter- oder Steingärten 
stellt einen Verstoß gegen § 9 Abs. 2 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) dar, der nach § 58 Abs. 1 NBauO 
kostenpflichtig geahndet werden kann.

17. Pflanzliste

18. Private Beleuchtung
Im Sinne einer Verringerung der Umweltbelastungen für Mensch und Tier, zum Artenschutz (u. a. Schutz nacht-
aktiver Insekten und Fledermäuse), zum Erhalt des nächtlichen Ortsbildes, zur Energieeinsparung und zur Rück-
sichtnahme auf Nachbarschaft und Verkehrsteilnehmer sowie für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse soll 
auch die private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen (z. B. Wege, Parkplätze) nach Möglichkeit 
energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich gestaltet werden. Sie soll daher 
nach Möglichkeit nicht über ihren Bestimmungsbereich wie Wege oder Aufenthaltsflächen hinaus strahlen. Es 
wird zudem empfohlen, Steuerungsgeräte zur zeitlichen Einschränkung der Beleuchtung einzusetzen. Dunkel-
räume in Gärten und auf Grünflächen bieten wichtige Räume für die Tierwelt. Leuchten sollen voll abgeschirmt 
sein gegen Insekten und nur unterhalb der Horizontalen abstrahlen, Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben 
abgegebener Lichtanteil); Beleuchtungsstärken von max. 5 Lux für Weg- und Zugangsbeleuchtung, von max. 
10 Lux für Hof- und Parkplatzbeleuchtung sind in der Regel für gute Sichtverhältnisse ausreichend; niedrige 
Lichtpunkthöhen vermindern unnötiges Streulicht; Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie 
bernsteinfarbene bis warmweiße LED, (Orientierung: Farbtemperatur 1600 bis 2400 Kelvin, max. 2700 Kelvin) 
verhindern das Anfliegen von Insekten und deren Verenden.

Stadt Varel
Bebauungsplan Nr. 264

Logenkamp
Fassung für den Satzungsbeschluss

Stand 13.11.2024

Planzeichnung M 1:1.000

3.4 In dem allgemeinen Wohngebiet WA 5 sind nur Einzelhäuser zulässig. Es gilt die abweichende Bauweise a4, 
wobei die Länge der Gebäude bei Einzelhäusern 16 m nicht überschritten werden darf.
3.5 Es sind jeweils Grenzabstände wie in der offenen Bauweise einzuhalten.
3.6 Auf die zulässigen Baulängen sind Nebengebäude, wie Garagen und überdachte Stellplätze, Nebenanlagen, 
Dachüberstände, Erker u. a. untergeordnete Bauteile i. S. d. § 5 Abs. 3 Nr. 2 NBauO nicht anzurechnen.

Das im Bebauungsplan eingetragene Geh- Fahr- und Leitungsrecht wird zugunsten des Betreibers der Gas-
Hochdruckleitung festgesetzt. Im Schutzstreifen ist die Anlage eines max. 4 m breiten Fuß- und Radweges mit 
wassergebundener Wegedecke zulässig. Die übrigen Flächen sind als extensiv gepflegte Grünfläche (max. 
2-malige Mahd/Jahr) herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die erste Mahd ist nach dem 15. Juni durchzufüh-
ren, das Mähgut ist abzufahren. Pflanzungen dürfen die Schutzbelange der Leitungsnetzbetreiber nicht beein-
trächtigen.

9.3 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der überlagernden Festsetzung einer Fläche für die Wasserwirtschaft und die Regelung 
des Wasserabflusses mit der TF 9.3 ist das geplante Regenrückhaltebecken (RRB) mit einer Böschungsneigung 
von 1:5 naturnah zu gestalten. Das Gewässer ist weitestgehend der Sukzession zu überlassen und in seiner Ent-
wässerungsfunktion zu erhalten. In der Fläche sind außerdem zwei Anlagen zur dezentralen oder zentralen Er-
zeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte mit einer max. Gebäudegröße von 
zusammen max. 100 m² zulässig, sowie eine Pumpstation für die Entsorgung von Abwasser auf einer max. 
100 m²  großen Fläche zulässig. Die übrigen Flächen sind als extensiv gepflegte Grünfläche (max. 2-malige 
Mahd/Jahr) herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die erste Mahd ist nach dem 15. Juni durchzuführen, das 
Mähgut ist abzufahren.
9.4 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der überlagernden Festsetzung einer Fläche für die Wasserwirtschaft und die Regelung 
des Wasserabflusses mit der TF 9.4 ist das neue Gewässerbett des Vorfluters Hoge Slaap anzulegen. Die öko-
logische Aufwertungsmaßnahmen der Gewässerrenaturierung umfassen
- Laufverlängerung (Anlage eines neuen Gewässerverlaufs des Hoge Slaaps mit mäandrierendem Verlauf)
- Anlage einer Sekundäraue (max. 75 m breiten Aue einseitig als auch beidseitig des neuen Gewässerverlaufs)
- Anlage von Stillgewässern und Senken (zur strukturreicheren Gestaltung und Schaffung aquatischer Lebens-
räume)
- Anlage von Gewässerrandstreifen (extensiv zu nutzende Uferrandstreifen zur Entwicklung von wertvollen 
Saumstrukturen).
Die übrigen Flächen sind als Extensivgrünland zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Folgende Maßgaben der 
Bewirtschaftung sind einzuhalten:
- Nutzung als Dauergrünland, kein Grünlandumbruch, keine Grünlandneuansaat, keine gärtnerische Nutzung der 
Fläche
- keine maschinelle Bearbeitung zwischen dem 01. März und 15. Juni
- bei Wiesennutzung erster Schnitt nach dem 15. Juni. Das Mähgut ist abzufahen
- kein Aufbringen von Gülle, Jauche, Mineral- und sonstigen Düngemitteln
- kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
- evtl. vorhandene Dränagen sind zu verschließen.
Abweichungen von den Nutzungsauflagen sind in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zulässig.

13.1 In der öffentlichen Grünfläche "Mobilitätsstation"  mit der TF 13.1 sind max. zwei bis 30 m² große Mobilitäts-
stationen für CO2-neutrale Mobilitätsangebote (z. B. Lastenrad-Sharing, E-Mobilitätssharing, alternative Mobi-
litätsservices), sowie ein max. 50 m² großer Stationsplatz für eine Trafostation zulässig.
13.2 In der öffentliche Grünfläche "extensiv gepflegte Parkanlage" mit der TF 13.2 ist ein max. 700 m² großer 
Spielplatz sowie ein max. 4 m breiter Fuß- und Radweg mit wassergebundener Wegedecke zulässig. Die übrigen 
Flächen sind als extensiv gepflegte Grünfläche (max. 2-malige Mahd/Jahr) herzustellen und dauerhaft zu erhal-
ten. Die erste Mahd ist nach dem 15. Juni durchzuführen, das Mähgut ist abzufahren.
14. Bedingte Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)
In dem Bereich mit der TF 14 ist ein Spielplatz zulässig. Die Ausübung des festgesetzten Baurechts ist erst dann 
zulässig, wenn der in der öffentlichen Grünfläche mit der TF 13.2 (extensiv gepflegte Parkanlage) zulässige 
Spielplatz errichtet wurde.

Pflanzliste 4: Auswahlliste für Obstgehölze/ Streuobstwiese (zu TF 7.1 und TF 9.5):
Apfelsorten: Alantapfel, Boikenapfel, Danziger Kantapfel, Dülmener Rosenapfel, Grahams Jubiläumsapfel, 
Gelber Münsterländer, Jakob Lebel, Ostfr. Herbstcalvill, Pannemanns Tafelapfel, Roter Münsterländer, Schöner 
aus Herrenhut, Schöner von Boskoop, Stedinger Prinzenapfel 
Birnen: Alexander Lucas, Clapps Liebling, Conference, Doppelte Philipps, Gellerts Butterbirne, Gräfin Paris, 
Gute Graue, Holländischen Zuckerbirne, Köstliche v. Charneau, Nordhäuser Winterforelle, Zeteler Zuckerbirne
Pflaumen/ Zwetschgen: Hauszwetschge, Borsumer, Wangenheimer Frühzwetschge, The Czar, Nancy-Mirabelle, 
Reneclode
Kirschen: Dönnessens gelbe Knorpelkische, Oktavia, Regina, Heimanns Rubinwechsel, 
Schattenmorelle

19. Außerkrafttreten anderer Bebauungspläne
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 164 "Logenkamp" treten im überlagerten Bereich die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 89 außer Kraft

TF 13.1 Mobilitätsstation

TF 13.2 extensiv gepflegte Parkanlage

9.5 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der überlagernden Festsetzung einer Fläche für die Wasserwirtschaft und die Regelung 
des Wasserabflusses mit der TF 9.5 ist auf von 2.500 m² eine Streuobstwiese anzulegen und extensiv zu pflegen. 
Zu pflanzen sind regionaltypische Obstbäume als Hochstämme, Stammunfang 8-10 cm, versetzt, in Pflanz- und 
Reihenabständen von 10-12 m. Ein Erziehungsschnitt bis etwa zum 10. Standjahr ist durchzuführen. Die Wiese 
ist als Extensivgrünland zu pflegen. Eine max. zweimal jährliche Mahd ab dem 15. Juni ist durchzuführen, das 
Mähgut ist abzufahren. Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten, Düngung mit Gülle oder Jau-
che ist unzulässig, keine Kalkung, Ausbringung von Festmist ist möglich, mineralische Düngung möglich auf 
Nachweis in Bodenklasse B. Zu den im Südwesten und Süden das Gebiet einrahmenden Baumreihen ist ein
Mindestabstand von etwa 20 m einzuhalten. Dieser Saum ist einer gelenkten Sukzession zuzuführen, um einen 
standortgerechten, vielfältigen Saum zwischen Obstwiese und Gehölzbestand zu entwickeln. Um eine Verbu-
schung zu vermeiden, ist im Abstand von etwa 5 Jahren eine Mahd durchzuführen. Die im Südwesten und Süden 
einrahmenden Bestandsgehölze sind zu erhalten.

RegenrückhaltebeckenRRB

R/F Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
Rad- bzw. Fußweg

Garagen gem. § 12 BauNVO und Gebäude als Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb der nicht 
überbaubaren Fläche allgemein zulässig mit Ausnahme des Teils der nicht überbaubaren Fläche im WA 1-4 entlang 
der Planstraße in einer Tiefe von 3,0 m, sowie mit Ausnahme des Teils der nicht überbaubaren Fläche im WA 5 
entlang der geschützten Wallhecke im Süden.

20. Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung auf Dächern
Die textliche Festsetzung Nr. 10 entbindet nicht von den Vorgaben der NBauO zu Solarenergieanlagen zur Strom-
erzeugung auf Dächern.

Bei der Errichtung eines Gebäudes mit einer Dachfläche von mindestens 50 m² sind mindestens 50 Prozent der 
Dachfläche mit einer Solarenergieanlage zur Stromerzeugung auszustatten. Wird ein bestehendes Gebäude 
geändert durch Aufstockung, einen Anbau oder eine Erneuerung der Dachhaut bis zur wasserführenden Schicht, 
so sind, wenn eine dabei neu errichtete oder erneute Dachfläche mindestens 50 m² beträgt, mindestens 50 
Prozent dieser Dachfläche mit einer Solarenergieanlage zur Stromerzeugung auszustatten. Die Pflichten nach 
Satz 1 und 2 entfallen, soweit ihre Erfüllung im Einzelfall anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht,
technisch unmöglich ist, wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder auf der Dachfläche Solarenergieanlagen zur Er-
zeugung thermischer Energie errichtet werden sollen oder worden sind. Die Pflicht nach Satz 2, bezogen auf die 
Erneuerung der Dachhaut bis zur wasserführenden Schicht, entfällt, wenn die Baumaßnahme aufgrund beson-
derer äußerer Umstände, insbesondere zur Behebung unvorhergesehener Schäden durch Unwetterereignisse, 
zwingend erforderlich ist.

Planunterlage
Kartengrundlage:            Liegenschaftskarte
                                       Maßstab 1 : 1.000
                                       Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
                                       Vermessungs- und Katasterverwaltung

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGLN)
Katasteramt Varel

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand 16.04.2024 ).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Varel, den __________               Landesamt für Geoinformation und
                                                    Landvermessung Niedersachsen
                                                    - Regionaldirektion Aurich -
___________________
Unterschrift

c 2024

Innerhalb der Fläche ist zudem auf einer Länge von 45 m eine Wallhecke neu anzulegen. Der Wall ist mit einem 
3 m breiten Wallfuß, einer Wallhöhe von 1,5 m und einer Kronenbreite von 1 m zu errichten. Die Gehölz-
bepflanzung erfolgt im Reihenversatz in Lochpflanzung mit Pflanzabständen von ca. 1,5 m. Bäume sind auf der 
Wallkrone in Abständen von 7 - 10 m zu pflanzen. Zu verwenden sind standortgerechte, heimische Laubbäume 
und Sträucher gemäß der Pflanzliste 4 in Heinweis Nr. 17.

Der gesamte Geltungsbereich liegt in Schutzzone III B des Trinkwasserschutzgebietes Varel. Für den Betrieb von 
Geothermie/ Flächenkollektoren sind keine wassergefährdenden Stoffe als Wärmeträgermedium erlaubt. Die 
Schutzgebietsverordnung ist zu beachten.

Pflanzliste 1 für Baumbepflanzungen auf Grundstücken (zu TF 7.1)
Apfeldorn (Crataegus `carrerei`), Eberesche (Sorbus aucuparia), Feldahorn (Acer campestre), Frühe Traubenkir-
sche (Prunus Padus), Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Schwed. Mehlbeere (Sorbus x 
intermedia), Vogelkirsche (Prunus avium), Wildapfel (Malus sylvestris), Wildbirne (Pyrus calleryana `Chanticleer`).
Pflanzliste 2 für Strauchhecken auf Grundstücksrandstücken (zu TF 7.2)
Bibernellrose (Rosa pimpinellifolia), Blutbuche (Fagus sylvatica f. purpurea), Eberesche (Sorbus aucuparia), Ein-
griffliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Felsenbirne (Amelanchier ovalis), Hainbuche (Carpinus betulus), Kor-
nelkirsche (Cornus mas), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Liguster (Ligustrum vulgare), Rotbuche (Fagus
sylvatica), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Weiden (Öhrchen-, Grau-) (Salix
aurita, S. cinerea).
Pflanzliste 3 für Wallhecken (zu TF 9.6)
Bäume: Sandbirke (Betula pendula), Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robor), Vogelkirsche 
(Prunus avium).
Stäucher: Hasel (Corylus avallana), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Faulbaum (Frangula alnus),
Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Eberesche (Sorbus
aucuparia), Heimische Weiden (Salix alba, S. aurita, S. cinerea).

15. Vorkehrung zum Schutz gegen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen
oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109,
vgl. Schalltechnisches Gutachten zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 264 (I+B Akustik GmbH, 02.10.2024)
gem. TF: 15

Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche II und III (LPB II, III) sind als Vorkehrung zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB beim Neubau bzw. baulichen Änder-
ungen von Aufenthaltsräumen von Wohnungen sowie von Büroräumen u. ä. bauliche Maßnahmen zur Um-
setzung der Anforderungen an das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges gem. DIN 4109-1:2018-01 
Kap. 7.1 für schutzbedürftige Räume gem. DIN 4109-1:2018-01 Kap. 3.16 durchzufühen. Das gesamte bewertete 
Bau-Schaldämm-Maß R´w,ges zum Schutz der Innenräume, in Abhängigkeit von dem maßgeblichen Lärmpegel-
bereich, ist in der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.
Lärmpegelbereich II
     Aufenthaltsräume von Wohnungen: erf. R´w,ges = 30 dB
     Büroräume und ähnliches: erf. R´w,ges = 30 dB
Lärmpegelbereich III
     Aufenthaltsräume von Wohnungen: erf. R´w,ges = 35 dB
     Büroräume und ähnliches: erf. R´w, ges = 30 dB
Die aufgeführten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges dürfen vom Luftschalldämm-Maß der gesamten Au-
ßenbauleile (inkl. Fenstern und ggf. Lüftungssystemen) eines schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109 nicht 
unterschritten werden.

Passiver Schallschutz:

Außenwohnbereiche:
Zur Einhaltung der Orientierungswerte in allgemeinen Wohngebieten gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 innerhalb 
zukünftiger Außenwohnbereiche werden folgende Maßnahmen festgesetzt:
Zukünftige Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) in Bereichen mit Beurteilungspegeln zwi-
schen 60 dB(A) >           > 55 db(A) sind so zu planen, dass sie entweder zur geräuschabgewandten Seite aus-
gerichtet oder durch geeignete bauliche Maßnahmen (z. B. eine Wandabschirmung oder verglaste Wintergärten 
o. ä.) geschützt werden (siehe Anlage 1).

Lr, Tag

Die Dimensionierung solcher Lüftungssysteme ist im Zuge der Genehmigungsplanung festzulegen und zu 
detaillieren.
Allgemein gilt:
a) Gemäß Kapitel 4.4.5.1 der DIN 4109-2/9/, kann auf der lärmabgewandten Seite von um 5 dB verminderten Pe-
geln ausgegangen werden. Im Falle einer geschlossenen Bauweise bzw. bei Innenhöfen ist eine pauschale Re-
duzierung um 10 dB zulässig.
b) Von den oben aufgeführten Festsetzungen kann abgewichen werden, sofern im Baugenehmigungsverfahren 
anhand eines Schallgutachtens nachgewiesen werden kann, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel durch 
die Eigenabschirmung der Baukörper bzw. durch Abschirmung vorgelagerter Baukörper verringert. Für die Er-
mittlung der Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 maßgeblich.

Ohne Maßstab

Ohne Maßstab

Anlage 1 - Beurteilungspegel bei Tag - TF 15

Anlage 2 - Beurteilungspegel bei Nacht - TF 15

Schlafräume:
Zukünftige Schlafräume im Bereich mit einem Beurteilungspegel von              > 45 dB(A) sind entweder zur
geräuschabgewandten Seite auszurichten oder bspw. mit schallgedämmten Lüftungssystemen auszustatten,
um zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr einen Schalldruckpegel von < 30 db(A) im Rauminneren bei
ausreichender Belüftung zu gewährleisten (siehe Anlage 2).

r, NachtL


